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Bau- und Vergaberecht aktuell - avocado rechtsanwÃ¤lte

01.06.2013 - .berlin .frankfurt .hamburg .kÃ¶ln .mÃ¼nchen .brÃ¼ssel ..... Im Mai 2009 schloss ein Architekt mit einem Ã¶ffentlichen Auftraggeber einen Generalpla-. 
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Verschiedene Oberlandesgerichte und auch der BGH haben in den vergangenen Monaten zahlreiche Entscheidungen getroffen, die für die tägliche Praxis von Architekten, Ingenieuren, Bauleitern und Mitarbeitern von Vergabestellen von hoher Relevanz sind. So hat der BGH sich erneut mit dem Thema „Mehrkosten nach verzögerter Zuschlagserteilung“ beschäftigt und dort Hinweise zum Nachweis und zur Geltendmachung tatsächlich entstandener und hypothetischer Mehrkosten gegeben. Die Frage nach dem Vorliegen eines Mehrvergütungsanspruchs des Auftragnehmers bei geänderten Leistungen und Auftraggeberanordnungen war Gegenstand vom zwei BGH-Entscheidungen. Das OLG Naumburg und das OLG München haben sich mit der Frage auseinandergesetzt, unter welchen Umständen Bieter bei Unklarheiten oder Fehlern im Leistungsverzeichnis den Auftraggeber auf diese Umstände hinweisen müssen oder wann sie stattdessen mit eigenen Annahmen kalkulieren und anbieten dürfen. Besonderheiten von Architektenverträgen – etwa Kündigungsmöglichkeiten und Vergütungsansprüche bei stufenweiser Beauftragung – waren wiederholt Gegenstand obergerichtlicher Entscheidungen. Schließlich hat das OLG Schleswig im Anschluss an die bekannte „Ahlhorn-Rechtsprechung“ des OLG Düsseldorf und des EuGH neue Impulse zur Frage der Ausschreibungspflichtigkeit von Grundstücksgeschäften der öffentlichen Hand gegeben. Wir wünschen Ihnen eine spannende Lektüre. Wie immer gilt: Haben Sie Fragen? Fragen Sie uns! avocado rechtsanwälte spichernstraße 75–77 50672 köln t +49 221 390710 f +49 221 39071-29 kö[email protected] www.avocado.de
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Nachweis der Mehrkosten nach verzögerter Zuschlagverteilung Ein Anspruch auf Mehrkostenvergütung kann bestehen, wenn die Verzögerung des Vergabeverfahrens und der dieses abschließende Zuschlagserteilung eine Veränderung der beiderseitigen Leistungspflichten zur Folge hat. Dies ist dann der Fall, wenn der verzögerte Zuschlag eine Verschiebung der ursprünglich vorausgesetzten Bauzeit verursacht hat und dies wiederum kausal für die geltend gemachten Mehrkosten ist. Beruft sich der Auftragnehmer auf § 2 Nr. 5 VOB/B, muss er die während der tatsächlichen Bauausführung entstandenen Kosten einerseits und diejenigen (hypothetischen) Kosten andererseits, die ihm bei Einhaltung der ursprünglich geplanten Bauzeit entstanden wären, darlegen und beweisen. Zum Nachweis der hypothetischen Kosten ist erforderlich, dass der Auftragnehmer für die kalkulierten Preise über verbindliche Preiszusagen verfügt. Ein Verweis auf die dem Angebot zu Grunde gelegte Kalkulation ist nicht ausreichend (OLG Dresden, Beschluss vom 28.06.2012, –16 U 831/11 –; BGH, Beschluss vom 21.03.2013, – VII ZR 211/12). In dem aktuell entschiedenen Fall hat der Auftraggeber aufgrund von zwei Vergabenachprüfungsverfahren den Zuschlag für eine Straßenbaumaßnahme auf das Angebot des Auftragnehmers nicht wie ursprünglich vorgesehen zum 08.11.2005, sondern erst am 28.03.2006 erteilt. Als Bauzeitende sieht der Auftrag – statt des 31.08.2007 – den 30.11.2007 vor. Der Auftragnehmer machte aufgrund der Verzögerung Mehrvergütung in Höhe von 1,3 Mio. Euro geltend. Das Landgericht sprach ihm 1,1 Mio. Euro zu, weil Schnittgut und Bitumen bei einer Auftragserteilung im Jahre 2005 aufgrund verbindlicher Zusagen seiner Lieferanten zu günstigeren Preisen zu erlangen gewesen wären. Dagegen wendete sich der Auftraggeber mit der Begründung, dass der Auftragnehmer als Bieter das Risiko von Preissteigerungen zu tragen habe. Diesem Argument ist das OLG Dresden nicht gefolgt. Der Auftragnehmer kann eine Vergütung seiner Mehrkosten verlangen. Das Gericht stellt klar, dass es zum Nachweis der hypothetischen Kosten nicht ausreicht, alleine auf die dem Angebot zu Grunde gelegte Kalkulation zu verweisen. Das hat im vorliegenden Fall der Auftragnehmer auch nicht getan. Vielmehr hat die Beweisaufnahme ergeben, dass der Auf-
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tragnehmer für die kalkulierten Preise über verbindliche Preiszusagen von Lieferanten bzw. Nachunternehmern verfügte. Diese Preiszusagen erstreckten sich über die gesamte ursprünglich vorgesehene Ausführungsfrist. § 2 Nr. 5 VOB/B gibt dem Auftragnehmer einen Anspruch auf Mehrkostenvergütung unter Aufrechterhaltung und Fortschreibung der ursprünglichen Preiskalkulation. So wird sichergestellt, dass der Auftragnehmer über den Nachtrag weder einen nicht kalkulierten zusätzlichen Gewinn erzielt, noch einen zusätzlichen Verlust erleidet. Gewinne und Verluste des Auftragnehmers aus der Vergabe von Lieferanten- und Nachunternehmerverträgen bleiben daher grundsätzlich betragsmäßig erhalten.



Leistungsbeschreibung unklar: Der Auftragnehmer ist zu Rückfragen verpflichtet Unklarheiten in der Ausschreibung darf der Auftragnehmer nicht einfach hinnehmen und durch eigene, für ihn günstige Kalkulationsannahmen ausfüllen. Er muss diese vielmehr vor Angebotsabgabe durch Rückfragen beim Auftraggeber ausräumen. Kommt er dem nicht nach, kann er für spätere Erschwernisse in der Ausführung keine Mehrvergütung verlangen. Das hat kürzlich das OLG Naumburg entschieden (OLG Naumburg, Urteil vom 22.02.2013 – 12 U 120/12 – nicht rechtskräftig). In dem dem Urteil zugrundeliegenden Fall hat ein öffentlicher Auftraggeber Umbauarbeiten für einen Hörsaal ausgeschrieben. Im Leistungsverzeichnis waren in getrennten Positionen die Schalungen zur Herstellung der Stützen, Decke und Wände beschrieben. Statisch konstruktive Merkmale wurden nicht genannt. Diese ließen sich aber den weiteren „Vertragsplänen“ entnehmen, die nur auf Anforderung zugänglich gemacht wurden. Der Auftragnehmer nahm vor Angebotsabgabe Einsicht in diese Pläne. Er kalkulierte aber eine Systemschalung, da er nicht erkannte, dass in den Plänen eine monolithische Ausführung gefordert wurde. Für die von ihm einzusetzende Unikatschalung verlangte er eine Mehrvergütung in Höhe von knapp 700.000,00 Euro.
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Das OLG Naumburg hat den Anspruch abgewiesen, weil die monolithische Ausführung von Anfang an vom Auftragnehmer geschuldet gewesen sei. Die Ausschreibungsunterlagen ließen zwar die gewählte Konstruktion nicht eindeutig erkennen. Die monolithische Ausführung ergebe sich – nach Darstellung des gerichtlichen Sachverständigen – aber eindeutig aus einem Grundrissplan. Dieser Plan sei der Ausschreibung zwar nicht beigefügt gewesen, der Auftragnehmer habe aber Einsicht in ihn nehmen können und auch tatsächlich Einsicht genommen. Zwar sei die Leistung nach den Vorschriften der VOB/A eindeutig und erschöpfend zu beschreiben und es seien sämtliche für die Preisermittlung beinflussenden Umstände anzugeben, daraus folge aber nicht, dass dem Auftragnehmer ein Mehrvergütungsanspruch zusteht, wenn gegen diese Vorschriften verstoßen werde. Der Auftragnehmer hätte die sich aus dem Widerspruch zwischen dem Leistungsverzeichnis und den Plänen ergebenden Unklarheiten nicht einfach hinnehmen dürfen. Er habe die Obliegenheit gehabt, die Unklarheiten vor Angebotsabgabe durch Rückfragen zu klären.



Vergütung einer geänderten Leistung: Geänderte Position ist maßgeblich Gehen die Parteien übereinstimmend davon aus, dass die Berechnung des neuen Preises im Wege einer Fortschreibung der dem Vertrag zugrunde liegenden Kalkulation des Auftragnehmers zu erfolgen hat, ist das Gericht daran gebunden. Es kommt dann nicht auf die tatsächlichen oder üblichen Kosten an. In diesem Fall erfolgt die Ermittlung der Vergütung für eine geänderte Leistung, indem – soweit wie möglich – an die Kostenelemente der Auftragskalkulation angeknüpft wird. Abzustellen ist dabei grundsätzlich auf die Auftragskalkulation der geänderten Position. Enthält die Auftragskalkulation keine Kostenelemente, die aufgrund der Änderung der Leistung für die Preisbildung maßgeblich sind, ist eine Bezugsposition heranzuziehen (BGH, Urteil vom 14.03.2013 – VII ZR 142/12 ). Der Auftraggeber beauftragte den Auftragnehmer mit Straßenbauarbeiten. Es wurde ein Einheitspreisvertrag nach VOB/B geschlossen. Bei bestimmten Teilstrecken sollte ein Neuausbau, bei anderen nur eine Deckenerneuerung erfolgen. Das Leistungsverzeichnis beinhaltete für die Deckenerneuerung wie für den Neuausbau jeweils den Einbau einer Asphaltbinder- und einer Asphalttragschicht, wobei die Schichtdicken für den Neubau deutlich



.berlin  .frankfurt  .hamburg  .köln  .münchen  .brüssel



5 



Bau- und Vergaberecht aktuell



Juni 2013



höher waren als für die Deckenerneuerung. Der Auftragnehmer bot die Leistungen für die Deckenerneuerung zu deutlich höheren Preisen an als für den Neubau. Der Auftraggeber forderte für ein Teilstück statt der dort vorgesehenen Deckenerneuerung einen Neubau. Der Neubau erfolgte mit veränderten Stärken der Asphalttrag- und –binderschicht und teilweise anderer Körnung. Der Auftraggeber vergütete die Leistung nach den für den Neubau angebotenen Einheitspreisen. Der Auftragnehmer beanspruchte eine höhere Vergütung. Der BGH hat in dieser Angelegenheit das Berufungsurteil aufgehoben und die Sache an das Berufungsgericht zurückverwiesen. Er stellt klar, dass ein Mehrvergütungsanspruch nach § 2 NR. 5 VOB/B in Betracht komme. Die Berechnung des neuen Preises erfolge im Wege einer Fortschreibung der dem Vertrag zugrunde liegenden Kalkulation des Auftragnehmers. Da die Parteien übereinstimmend von diesem Umstand ausgingen, seien die erkennenden Gerichte daran gebunden. Streitig sei lediglich, aus welchen Positionen des Leistungsverzeichnisses der Preis zu entwickeln sei. Grundsätzlich sei dabei auf die Auftragskalkulation der geänderten Position abzustellen. Für die neu zu bildenden Einheitspreise seien grundsätzlich die Kalkulationsansätze zu wählen, die der Auftragnehmer der Auftragskalkulation zu Grunde gelegt habe. Sofern die Auftragskalkulation die Kostenelemente nicht enthalte, die für die Preisbildung maßgeblich seien, könne nach einer vergleichbaren Position in der gesamten Auftragskalkulation gesucht werden. Anhand dieser Position könne die Kalkulation analog fortgeschrieben werden. Bei der Auswahl der Bezugsposition seien auch die sonstigen Umstände der Auftragskalkulation zu berücksichtigen. D. h., es muss durch eine Gesamtschau sichergestellt werden, dass der Auftragnehmer durch die Leistungsänderung keine Nachteile erleidet, z. B. weil der Auftragnehmer im Wesentlichen gleichartige Positionen in unterschiedlicher Weise einmal für ihn günstig und einmal für ihn ungünstig kalkuliert hat. Dem Auftragnehmer müssen jedenfalls die Deckungsbeiträge für den Gewinn aus dem ursprünglich geschlossenen Vertrag erhalten bleiben. Leistungsänderungen dürfen weder zu einem Nachteil noch zu einem Vorteil für die Vertragsparteien führen.
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Auftraggeberanordnung trotz Bedenkenhinweis: Enthaftung für Mängel und Mehrvergütung Ordnet der Auftraggeber die Ausführung der Arbeiten unter Freistellung von der Gewährleistung wegen Umständen an, aufgrund derer der Auftragnehmer Bedenken wegen ungeeigneter Vorarbeiten angemeldet hat, ist der Auftragnehmer von einer Haftung wegen späterer vor Abnahme entstandener Schäden wegen der angezeigten Ungeeignetheit der Vorarbeiten befreit. Die Beweisnot des Auftragnehmers gehört zu den vom Auftraggeber zu verantwortenden Risiken, die auf der Anordnung des Auftraggebers beruhen, weil der Auftragnehmer dann nicht beweisen kann, in welchem Umfang ein Schaden durch die angezeigte Ungeeignetheit der Vorarbeiten oder durch eine Schädigung eines Dritten verursacht wurde. Verlangt der Auftraggeber vom Auftragnehmer die Beseitigung dieser Schäden an dem noch nicht abgenommenen Werk, so sind diese Arbeiten vergütungspflichtig. Soweit ausnahmsweise kein Vergütungsanspruch besteht, kommt ein Schadensersatzanspruch des Auftragnehmers gegen den Auftraggeber auf Erstattung seiner Reparaturaufwendungen gemäß § 280 Abs. 1 BGB in Verbindung mit dem Werkvertrag in Betracht. Eine Verletzung der vertraglichen Pflichten des Auftraggebers kann auch darin liegen, dass er den Auftragnehmer durch seine Anordnung, ein mangelgefährdetes Werk herzustellen, in Beweisschwierigkeiten gebracht hat (BGH, Urteil vom 08.03.2012 – VII ZR 177/11). Der Auftragnehmer war mit der Verlegung von PVC-Boden beauftragt. Die VOB/B war einbezogen. Der Auftragnehmer meldete Bedenken wegen zu hoher Estrichfeuchte an. Der Auftraggeber entließ den Auftragnehmer aus der Gewährleistung wegen der befürchteten Mängel und ordnete die Verlegung an. Nach der Reinigung des PVC-Bodens durch einen Dritten bildeten sich Blasen. In welchem Umfang sie auf der Estrichfeuchte und auf der zu nassen Reinigung beruhten, war nicht feststellbar. Der Auftraggeber beauftragte den Auftragnehmer mit der Reparatur des PVC-Belags, für die der Auftragnehmer Vergütung in Höhe von rund 25.000,00 Euro begehrte. Der BGH gab dem Auftragnehmer in dritter Instanz Recht. Soweit die Blasenbildung auf die anfänglich zu hohe Estrichfeuchte und fehlende Verlegerreife zurückzuführen sei, habe der Auftragnehmer aufgrund seiner Bedenkenanmeldung nach § 4 Abs. 3 VOB/B nicht dafür
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einzustehen, dass sein Werk vor der Abnahme beschädigt worden sei. Dies gelte allerdings nicht für die Blasenbildung aufgrund des Reinigungswasserschadens, da es insoweit bei der Erfüllungspflicht der Auftragnehmerin bleibe. Den Beweis, in welchem Umfang die Blasen auf die zu hohe Restfeuchte im Estrich oder auf den Wasserschaden zurückzuführen seien, könne der dafür beweisbelastete Auftragnehmer nach dem Ergebnis der Beweisaufnahme aber nicht erbringen. Nachdem dieser Umstand aber darauf zurückzuführen sei, dass der Auftraggeber trotz der Bedenkenanmeldung die Verlegung des PVC angeordnet habe, treffe ihn auch die Verantwortung für seine Anordnung mit der Folge, dass der Auftragnehmer von einer Haftung für spätere Schäden befreit sei. Zu diesen später von dem Auftragnehmer zu verantwortenden Folgen gehöre auch die Beweisnot, die nicht eingetreten wäre, wenn der Auftraggeber die Trocknung des Estrichs abgewartet hätte.



Baukostenvereinbarung mit öffentlichem Auftraggeber unwirksam Ein öffentlicher Auftraggeber kann einen Architektenvertrag mit einer Baukostenvereinbarung (HOAI § 6 Abs. 2) nicht wirksam schließen, wenn die einschlägige Haushaltsordnung vorsieht, dass „Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen für Baumaßnahmen [... erst veranschlagt werden] dürfen, wenn Pläne, Kostenberechnungen und Erläuterungen vorliegen, aus denen die Art der Ausführung, die Kosten der Baumaßnahme, des Grunderwerbs und der Einrichtungen sowie die vorgesehene Finanzierung und ein Zeitplan ersichtlich sind“, weil zum Zeitpunkt der Beauftragung des Architekten noch keine Planungen als Voraussetzungen für eine Kostenschätzung oder Berechnung vorliegen. Das hat aktuell das OLG Koblenz entschieden (OLG Koblenz, Beschluss vom 25.03.2013 – 5 U 1481/12). Der Architekt nahm das Land Rheinland-Pfalz auf Honorarzahlung in Anspruch. Das Honorar hatte er nach den Vorschriften der HOAI 2009 ermittelt. Als anrechenbare Kosten legte er die mit dem Land nach § 6 Abs. 2 HOAI vereinbarten Baukosten zu Grunde. Das OLG Koblenz weist in seinem Beschluss darauf hin, dass bei Beachtung der haushaltsrechtlichen Vorschriften ein öffentlicher Auftraggeber „niemals“ die Voraussetzungen einer Baukostenvereinbarung erfüllen könne. Nach der Landeshaushaltsordnung Rheinland-Pfalz
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dürften Verpflichtungsermächtigungen für Baumaßnahmen erst veranschlagt werden, wenn bestimmte Pläne, Kostenberechnungen und Erläuterungen vorlägen. Mit den Baumaßnahmen dürfe nur dann begonnen werden, wenn ausführliche Entwurfszeichnungen und Kostenberechnungen vorlägen. Nach § 6 Abs. 2 HOAI setze eine Baukostenvereinbarung jedoch voraus, dass gerade keine Planung als Voraussetzung für eine Kostenschätzung oder Kostenberechnung existiere. Vergleichbare haushaltsrechtliche Vorschriften gibt es auch auf Bundesebene und in den anderen Bundesländern. Obwohl es im Schrifttum kritische Anmerkungen zu dieser Entscheidung gibt, sollte in jedem Einzelfall geprüft werden, ob eine Kostenvereinbarung tatsächlich in Betracht kommt.



Stufenweise Beauftragung des Architekten: Bei Abruf nach dem 16.08.2009 gilt die HOAI 2009 Sieht ein Architektenvertrag eine stufen- oder phasenweise Übertragung von Leistungen vor, die durch einen nach freier Entscheidung des Bauherrn vorzunehmenden Abruf erfolgt, kommen über diese weiteren Leistungen selbständige Einzelverträge zustande. Ist der Ausgangsvertrag unter der Geltung der HOAI 1996 abgeschlossen worden und erfolgt der Abruf weiterer Leistungen nach dem 17.08.2009, so sind diese späteren Einzelverträge auf Grundlage der HOAI 2009 abzurechnen (LG Koblenz, Urteil vom 28.02.2013 – 4 O 103/12 – nicht rechtskräftig). Im Mai 2009 schloss ein Architekt mit einem öffentlichen Auftraggeber einen Generalplanervertrag über Architektenleistungen für den Umbau bzw. Neubau einer Außendienststelle mit Gebäuden, Freianlagen und einem Bauhafen mit Steigeranlage. Der Vertrag sah zwei Phasen vor. Die Leistungsphasen 1 bis 4 sollten sofort ausgeführt werden. Die weiteren Leistungen sollten nach Wahl des Auftraggebers einzeln oder im Ganzen übertragen werden. Der Auftragnehmer war verpflichtet, die Leistungen zu erbringen, wenn sie innerhalb von 24 Monaten nach Fertigstellung der ersten Phase übertragen wurden. Ein Rechtsanspruch auf Übertragung bestand nicht. Die zweite Phase (Leistungsphasen 5 bis 8) rief der Auftraggeber im Februar 2010 ab. Der Architekt stützte die erste und zweite Abschlagsrechnung für die zweite Phase auf die HOAI 2009, weil der Abruf nach Inkrafttreten der Neufas-
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sung am 17.09.2009 erfolgt war. Der Auftraggeber stellte auf das Datum des Ausgangsvertrages ab und kürzte die Rechnungen auf die sich aus der HOAI 2002 ergebenden Beträge. Der Architekt klagte die Differenz ein. Das LG Koblenz hat dem Anspruch stattgegeben. Maßgeblich sei die Übergangsvorschrift des § 55 HOAI 2009. Danach gelte die aktuelle Fassung nur dann nicht, wenn die Leistungen vor Inkrafttreten vertraglich vereinbart worden seien. Ein wirksamer Architektenvertrag sei aber zunächst nur hinsichtlich der ersten Phase begründet worden. Die Tätigkeiten der zweiten Phase seien erst mit deren Abruf vereinbart worden. Beim Options- oder Stufenvertrag gebe der Architekt ein bindendes Angebot ab, das der Auftraggeber später annehmen könne, aber nicht annehmen müsse. Erst mit der Annahme des Angebotes, d. h. mit dem Abruf der Leistungen, seien diese im Sinne des § 55 HOAI vereinbart. Erst damit komme der Vertrag zustande. Maßgeblich sei daher der Zeitpunkt des Abrufs der Leistung, der hier im Februar 2010 erfolgt sei. Gegen das Urteil wurde Berufung eingelegt.



Isolierungsarbeiten sind besonders zu beaufsichtigen An den Architekten sind bei der Erfüllung des Leistungsbildes „Bauüberwachung“ erhebliche Anforderungen zu stellen. Die Aufsicht durch den Architekten ist stets erforderlich, wenn es sich um wichtige Bauvorgänge handelt, die für die Erreichung der Bauaufgabe von wesentlicher Bedeutung sind. Zu erhöhter Aufmerksamkeit und zu einer intensiveren Bauaufsicht ist der Architekt auch bei kritischen Baumaßnahmen verpflichtet, die erfahrungsgemäß ein höheres Mängelrisiko aufweisen. Isolierungs- und Abdichtungsarbeiten sind in der Regel schwierige bzw. risikoträchtige Arbeiten. Nur bei einfachen Arbeiten kann sich der Architekt regelmäßig auf die Zuverlässigkeit der Bauausführung verlassen und muss nicht ständig auf der Baustelle anwesend sein (OLG Köln, Urteil vom 13.03.2013 – 16 U 123/12).
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In dem entschiedenen Fall wurde der Architekt unter anderem mit der Bauüberwachung für die schlüsselfertige Errichtung von sechs Reihen- und 34 Doppelhäusern beauftragt. Die Planung sah die Ausführung so genannter Warmdächer vor. Kurz nach der Fertigstellung der Gebäude traten Feuchtigkeitsschäden in der Dachkonstruktion auf. Es wurden Mängel im Bereich der Dampfsperrbahnen festgestellt. Diese Mängel traten in sämtlichen Häusern auf. Das OLG Köln bejahte eine Haftung des Architekten für die erforderlichen Mangelbeseitigungskosten. Das Gericht ging im Wege des Anscheinsbeweises von einer Verletzung der Bauaufsichtspflicht durch den Architekten aus. Zum einen seien die ausgeführten Arbeiten an den Dampfsperrbahnen schwierige und damit risikoträchtige Arbeiten, die besonders streng zu überwachen seien. Zum anderen ergebe sich ein Anscheinsbeweis aus der Häufigkeit der aufgetretenen Mängel. Das Haftungsrisiko für Architekten/Ingenieure aus Bauüberwachungsfehlern ist generell groß. Um eine Haftung zu vermeiden, ist es daher erforderlich, die besonders überwachungsbedürftigen Arbeiten rechtzeitig zu erkennen und ihre Ausführung ausreichend zu überwachen. Eine ausreichende Überwachung setzt dabei die Überwachung der wesentlichen Arbeitsschritte voraus. Diese Überwachung sollte auf jeden Fall sorgfältig dokumentiert werden, um im Streitfall den Umfang der Bauüberwachung auch nachweisen zu können.
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Zögerliche Brandschutzplanung berechtigt zur Kündigung aus wichtigem Grund Ein Architektenvertrag kann aus wichtigem Grund gekündigt werden, wenn die Vertragsverletzungen des Architekten so schwer sind, dass dem Auftraggeber eine Fortsetzung des Vertrages unzumutbar ist. Dabei sind an das Vorliegen eines vom Architekten zu vertretenden wichtigen Grundes strenge Anforderungen zu stellen. Ein wichtiger Grund zur Kündigung eines Architektenvertrages kann bestehen, wenn der Architekt eine Vertragsfrist aus von ihm zu vertretenden Gründen nicht eingehalten hat und wenn diese Vertragsverletzung von erheblichem Gewicht ist. Planungsleistungen zur Wiederherstellung des Brandschutzes in einem Gebäudekomplex sind aus sich selbst heraus als dringlich anzusehen (OLG Düsseldorf, Urteil vom 12.02.2010 – 22 U 143/09; BGH, Beschluss vom 22.11.2012 – VII ZR 35/10). Der Architekt wurde mit der Instandsetzung des unzureichenden Brandschutzes in einem Gebäude von einer Wohnungseigentümergemeinschaft beauftragt. Im Vertrag war geregelt, dass die Arbeiten innerhalb von zehn Monaten beendet sein müssen. Vereinbart war auch, dass der Architekt kein Honorar für nicht erbrachte Leistungen erhält, wenn er die Kündigung des Vertrages aus wichtigem Grund zu vertreten hat. Trotz mehrfacher Aufforderung zur Leistungserbringung seitens der Wohnungseigentümergemeinschaft blieb der Architekt weitgehend untätig. Nach Ablauf der 10-Monats-Frist kündigte die Wohnungseigentümergemeinschaft den Vertrag. Der Architekt war der Auffassung, die außerordentliche Kündigung sei unwirksam, und beanspruchte das Honorar für die beauftragten, aber nicht erbrachten Leistungen. Das OLG Düsseldorf hat die Klage abgewiesen und festgestellt, dass die Untätigkeit des Architekten über den gesamten vereinbarten Leistungszeitraum eine erhebliche Vertragsverletzung darstelle, die zur Kündigung aus wichtigem Grund berechtige. Durch die vertragliche Vereinbarung eines Leistungszeitraumes habe die Wohnungseigentümergemeinschaft ihr Interesse an einer zeitnahen Leistungserbringung zum Ausdruck gebracht. Aus der Verletzung einer Leistungsfrist allein werde im Regelfall aber kein Recht zu einer Kündigung aus wichtigem Grund abgeleitet werden können. Erforderlich sei vielmehr, dass weitere Umstände des konkreten Einzelfalls hinzuträten, die die Fortsetzung des Vertrages für den
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Auftraggeber unzumutbar machten. Dies sei vorliegend zu bejahen, da die Nichteinhaltung brandschutzrechtlicher Vorgaben eine Gefährdung von Leib und Leben darstellten, strafrechtliche Folgen haben könne und daher als dringlich anzusehen sei.



Grundstücksgeschäfte der öffentlichen Hand bei „gemischten Interessen“ Sind im Rahmen eines rein privaten Vorhabens ergänzende Bauleistungen zu erbringen, die im unmittelbaren wirtschaftlichen Interessen der öffentlichen Hand liegen, ist für die Berechnung des Schwellenwerts allein der „öffentliche Anteil“ relevant. Dies hat das OLG Schleswig mit Beschluss vom 15.03.2013 (1 Verg 4/12) neben weiteren vergaberechtlichen Fragen für den Fall der gemeindlichen Veräußerung von Grundstücken im Geltungsbereich eines Bebauungsplans bei einem Vorliegen sogenannter „gemischter Interessen“ entschieden. Im Geltungsbereich eines vorhabenbezogenen Bebauungsplans verkaufte eine Gemeinde Grundstücke an den privaten Vorhabenträger. Dieser beabsichtigte, dort ein Einkaufszentrum zu errichten. Neben dem Grundstückskaufvertrag schloss die Gemeinde mit dem privaten Investor zudem einen Durchführungsvertrag gemäß § 12 BauGB ab. Darin verpflichtete sich der Investor u. a. eine auf dem Gelände befindliche sowie von der Gemeinde betriebene Parkpalette mit 226 Stellplätzen abzureißen und diese auf dem Dach des Einkaufszentrums neu zu errichten, um diese sodann der Gemeinde als öffentliche Stellplätze zur Verfügung zu stellen. Zudem verpflichtete sich der Investor gegenüber der Gemeinde zur Herstellung von bestimmten Erschließungsmaßnahmen. Die Kosten für die Parkplätze und Erschließungsmaßnahmen lagen isoliert betrachtet unterhalb des maßgeblichen Schwellenwerts für Bauleistungen in Höhe von 5 Mio. Euro. Das Gesamtvolumen für das von dem Investor geplante Projekt lag hingegen deutlich darüber. Ein nicht zum Zuge gekommener Mitbewerber stellte einen Nachprüfungsantrag mit der Begründung, der Grundstückskaufvertrag sei in Verbindung mit den Bauverpflichtungen aus dem Durchführungsvertrag als ausschreibungspflichtiger Bauauftrag zu qualifizieren, der ohne förmliches Vergabeverfahren nicht hätte vergeben werden können.
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Der Nachprüfungsantrag des Konkurrenten blieb auch im Beschwerdeverfahren vor dem OLG Schleswig ohne Erfolg. Die vorliegend „verbundenen Verträge“ – Kaufvertrag und Durchführungsvertrag – stellen nach Auffassung des Gerichts keinen ausschreibungspflichtigen Bauauftrag gemäß § 99 Abs. 3 GWB und auch keine Baukonzession gemäß § 99 Abs. 6 GWB dar. Erstmalig hat das OLG Schleswig insoweit ausdrücklich festgestellt, dass das für einen Bauauftrag gemäß § 99 Abs. 3 GWB erforderliche unmittelbare wirtschaftliche Interesse der Gemeinde an den Bauleistungen nicht vorliegen solle, wenn diese allein Voraussetzung oder Folge eines privaten Vorhabens seien. Dies sei bei Erschließungsleistungen stets der Fall. Nach Auffassung des OLG gilt dies zudem für die Bauleistungen zur Errichtung der Stellplätze, wenn diese lediglich erforderlich sind, um einen bereits vorhandenen Bestand zu „verlagern“. Das Vorliegen einer Baukonzession gemäß § 99 Abs. 6 GWB bezogen auf die Stellplätze wiederum verneinte das OLG deshalb, weil diese auf im Eigentum des Investors stehenden Grundstücksflächen errichtet werden und der Investor durch die öffentliche Widmung kein „befristetes“ Nutzungsrecht daran erhält. Die vorliegende Entscheidung eröffnet weitere Möglichkeiten, im Rahmen von Grundstücksgeschäften der öffentlichen Hand, in denen ein privater Investor zudem zur Durchführung von im unmittelbaren öffentlichen Interesse liegenden Bauleistungen verpflichtet werden soll, durch entsprechende vertragliche Gestaltungen die Durchführung europaweiter Ausschreibungsverfahren zu vermeiden.
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Der Bieter darf Unstimmigkeiten im Leistungsverzeichnis ausnutzen Enthält das Leistungsverzeichnis objektive Unstimmigkeiten, die der Bieter erkennt, darf er diese ausnutzen, auch wenn sich bei entsprechender Berücksichtigung innerhalb der Kalkulation hierdurch ein Wettbewerbsvorteil ergibt. Dies rechtfertigt weder die Aufhebung der Ausschreibung noch den Ausschluss des Bieters wegen Unzuverlässigkeit. Zudem trifft den Bieter keine grundsätzliche Verpflichtung, den Auftraggeber auf Fehler im Leistungsverzeichnis hinzuweisen (OLG München, Beschluss vom 04.04.2013 – Verg 4/13). Konkret schrieb die Vergabestelle europaweit im Offenen Verfahren eine Ortsumgehung aus. Bei der Durchsicht der abgegeben Angebote fiel der Vergabestelle auf, dass die Antragstellerin, die mit ihrem Angebot an erster Stelle lag, in zwei Leistungspositionen – für Betonstahl und Spannstahl – einen erheblich unter den Preisen der anderen Bieter liegenden Einheitspreis angeboten hatte. Eine Überprüfung der Mengenvordersätze durch die Vergabestelle ergab weiter, dass eigentlich nur 18 statt 35 Tonnen Betonstahl und nur 17 statt 25 Tonnen Spannstahl hätten veranschlagt werden sollen. Daraufhin berechnete die Vergabestelle anhand eines mittleren Preisniveaus für Betonstahl und Spannstahl die beiden Positionen für das Angebot der Antragstellerin neu und kam auf diesem Weg zu einem Mehrpreis für das Angebot der Antragstellerin, mit welchem ihr Angebot nicht mehr an erster Stelle lag. Später hob die Vergabestelle außerdem das Vergabeverfahren auf und teilte den Bietern mit, dass dies deshalb erfolge, weil verschiedene Mengenvordersätze des Leistungsverzeichnisses angepasst werden müssten. Wie das OLG München nunmehr entschieden hat, erfolgte die Aufhebung auf Grund der geringen Mengenabweichungen zu Unrecht. Denn die Fehler seien nicht so schwerwiegend gewesen, dass sie eine grundlegende Änderung der Vergabeunterlagen erfordert hätten. Für eine Korrektur hätte es vielmehr auch ausgereicht, wenn den Bietern entsprechend korrigierte Leistungsverzeichnisse zugesendet worden wären. Dadurch wäre, so das OLG, auch keine Wettbewerbsverzerrung eingetreten, da nach einer Korrektur alle bisherigen Bieter ihr Angebot neu hätten kalkulieren können und die vermeintlichen Fehler im Leistungsverzeichnis damit allen bekannt gewesen wären.
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Weiterhin hat das OLG festgestellt, dass die Antragstellerin auch in Anbetracht ihres Vorgehens bei der Kalkulation nicht als ungeeignet gelten könne. Soweit die Rechtsprechung zum Teil fehlende Zuverlässigkeit wegen Unterlassens des Hinweises auf überhöhte Mengenansätze angenommen habe, seien diese Fälle nicht mit dem vorliegenden Sachverhalt vergleichbar. Denn den bisherigen Entscheidungen hätten rein spekulative Erwartungen der Bieter zugrunde gelegen, bestimmte korrekt ausgeschriebene Leistungspositionen tatsächlich nicht erbringen zu müssen. Demgegenüber habe die Antragstellerin hier objektive Fehler der Leistungsbeschreibung zwar findig, aber ohne Wettbewerbsverstoß für ihr Leistungsangebot ausgenutzt. Zudem habe auch keine Pflicht der Antragstellerin bestanden, den Auftraggeber auf die möglicherweise überhöhten Vordersätze hinzuweisen. Denn eine solche Pflicht bestehe nur, wenn entweder in den Bewerbungsbedingungen ausdrücklich darauf hingewiesen werde oder Unklarheiten des Leistungsverzeichnisses vorlägen. Das Leistungsverzeichnis sei hier jedoch nicht unklar gewesen, da es eindeutige Mengenvordersätze enthalten habe. Schließlich hat das OLG München auch die durch die Vergabestelle vorgenommene Ermittlung fiktiver Preise der Antragstellerin im Wege einer Ansetzung „mittlerer Preise“ beanstandet. Die Kalkulation sei ureigenste Aufgabe des Bieters; es obliege daher auch allein seiner Entscheidungsfreiheit, wie hoch er bei einzelnen Positionen seinen Gewinn kalkuliere und ob er nicht auch bei korrekten Mengenansätzen einen Subventionsabschlag vornehmen wolle. Die eigenmächtige Ansetzung „mittlerer Preise“ durch den Auftraggeber sei daher ausgeschlossen.
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Planen + Bauen aktuell - avocado rechtsanwÃ¤lte 

01.12.2013 - Dezember. 2013 .berlin .frankfurt ... Dezember. 2013 ..... Dezember. 2013. 23 .berlin .frankfurt .hamburg .kÃ¶ln .mÃ¼nchen .brÃ¼ssel. Planen + ...
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bau aktuell- JahreSabo - zum neuen Baurecht 

liche VertrÃ¤geâ€œ des BGB alte Fassung besteht aus zwei Untertiteln, nÃ¤mlich dem Untertitel 1 â€žWerk- vertragâ€œ (Â§Â§ 631 bis 651 BGB) und dem Unterti- tel 2 â€žReisevertragâ€œ (Â§Â§ 651a bis 651m BGB). In der neuen Fassung wird der Titel 9 im Un
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Austern und Hummer aktuell 

Cocktail vom halben Hummer. 31,50â‚¬. Halber gegrillter Hummer,. Cocktailsauce/Aioli. 31,50â‚¬. Halber gekochter Hummer,. Cocktailsauce/Aioli. 31,50â‚¬. Halber ...
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Lachs-Avocado-Tartar - RubyGYM 

Lauchzwiebel in Ringe schneiden und die Gurke wÃ¼rfeln. â€¢ Die Avocados in der Mitte durchschneiden, den Kern entfernen, aushÃ¶hlen und das Avocadofleisch ...
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B KONSTRUKTION UND BAU LABYRINTH 

Page 1. www.ooe.kjweb.at/labyrinth. KONSTRUKTION LABYRINTH I. KONSTRUKTION LABYRINTH II. Page 2. www.ooe.kjweb.at/labyrinth.
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Industrieanlagen im Bau- und Immissionsschutzrecht 

dem Erlass der Industrieemissionsrichtlinie und deren Umsetzung in das deutsche Recht. Hinzu treten die Probleme, die sich aus der Umsetzung der.
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GefÃ¼llte Avocado - RubyGYM 

Die HÃ¼hnerbrust waschen, trocken tupfen und mit etwas Salz wÃ¼rzen. â€¢ Knoblauch schÃ¤len, klein hacken und im OlivenÃ¶l leicht braun braten, dann das Fleisch ...
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Industrieanlagen im Bau- und Immissionsschutzrecht 

Industrieanlagen im Bau- und. Immissionsschutzrecht. Symposium des Zentralinstituts für Raumplanung an der Universität Münster am 11. November 2013. Zentralinstitut für Raumplanung an der Universität Münster. Beiträge zum Raumplanungsrecht. Industrie
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EinfÃ¼hrung in das Vergaberecht 

anhand von BeispielsfÃ¤llen, Abbildungen und Schemata anschaulich zu machen, einer Reihe von vergaberechtlich Interessierten den Einstieg in dieses doch ...
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und Hitzeschutz Anforderungen und Hinweise - BG Bau 

07.09.2017 - â€žWarnwestendesignâ€œ mÃ¼ssen der Klasse 2 oder 3 der EN ISO ... EN 471/EN ISO 20471, Klasse 3 (ab Gr. XS) ... BlÃ¥klÃ¤der Deutschland GmbH.
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Meldung kirchlicher Bau- und Renovierungsvorhaben 

Meldung kirchlicher Bau- und Renovierungsvorhaben fÃ¼r 20.. einschlieÃŸlich Restaurierung kirchlichen Kunstgutes* an Baureferat Passau, Domplatz 3, 94032 ...
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mediothek aktuell mediothek aktuell dezember2017 

Geburtstag von Paul Maar. â€žDas Sams und die WunschWÃ¼rstchenâ€œ. Herr Taschenbier will mit dem Sams schick essen gehen. Wenn das mal gut geht. Denn kaum sitzen die beiden am Tisch, frisst das Sams die Speisekarte â€¦ Wir basteln das Sams und Herr T
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BAU-INFO 

Wir als Bauherren sowie unsere ausfÃ¼hrenden Partner setzen alles daran,. EinschrÃ¤nkungen zu vermeiden und Emissionen gering zu halten. Die An-.
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Page 1 6ÃœTESTEuE ionoRAR- UND VERGABERECHT Ev ... 

6ÃœTESTEuE ionoRAR- UND VERGABERECHT Ev. GemeinnÃ¼tziger Verein schillerplatzzi 67on udwigshafen am Rhein www.ghvÂºgu. Telefon 06216856090-0 ...
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Avocado-Citrusfruchtsalat mit sautierten Poulardenstreifen 

Avocado. 200,00 g. Orangen. 150,00 g. Grapefruit, rosa Filets. 150,00 g. Eiskrautsalat. 1,00. Stück. Chicorée. 150,00 g. Roter Chicoree. 400,00 ml. Milch. 100,00.
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Kantonale Planung Windenergie - Bau-, Verkehrs- und Energiedirektion 

Geogr., Raumplaner FSU. Mitarbeit. Anna Borer, MSc Agr. ETH ..... rot), erfÃ¼llen die Anforderungen an kantonale WindenergieprÃ¼frÃ¤ume aus. Sicht Nachhaltiger ...
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Bau-Allianz fÃ¼r Klimaschutz und Energieeffizienz 

03.08.2017 - strukturierte, individuelle Sanierungsfahrplan (iSFP) vom ... Bereichen â€žPlanungâ€œ, â€žFinanzierungâ€œ und â€žHandwerkâ€œ zu begeistern, um das ...
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Wiederholungstermin: Die Reform des Bau- und ... - Kapellmann 

... grundlegende Reform be- vor: Es werden erstmals spezielle Regelungen fÃ¼r den Bauvertrag, den Verbraucherbauvertrag, den Ingenieur- und Architektenver-.
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Kantonale Planung Windenergie - Bau-, Verkehrs- und Energiedirektion 

ISOS: Inventar der schÃ¼tzenswerten Ortsbilder der Schweiz (nationale. Bedeutung). Bundesamt fÃ¼r Umwelt BAFU, Sektion UVP und Raumord- nung, Ittigen.
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Bau und Betrieb von Grundwassermessstellen - Schleswig-Holstein 

vierteljÃ¤hrlich von einem Mitarbeiter des LKN-SH aufgesucht, der die darauf gespeicherten. Wasserstandsdaten auf einen mobilen Compu- ter Ã¼bertrÃ¤gt und die ...
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Überflutungs - Bundesinstitut für Bau-, Stadt- und Raumforschung 

Beispiele und Konzepte aus der Praxis eröffnen Wege für die Anwendung auch in anderen Kommunen. ... Abb. 15: Regenwassersysteme im Vergleich – Bewirtschaftungskosten für die ...... Gemeinsam mit der Bremer Aufbau Bank haben der.
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die verkaufsstelle ein handbuch fur bau und 

If you want to possess a one-stop search and find the proper manuals on your ... mustinclude too much info online in this document to speak what you really are ... Also, there are lots of sites like the parts store site, A1 Appliances Sites and ...
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2016 - Bundesinstitut für Bau-, Stadt- und ... 

seit Ende der 1990er-Jahre ist der Handel mit Mietwohnungsbeständen und ... Halbjahr 2016 | Einbruch des Handelsgeschehens von Großtransaktionen. 3 ..... Newsletter „BBSR-Forschung-Online“ ... die Börse ist inzwischen abgeschlos-.
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Gesund naschen: Backen mit Bohnen, Avocado und Co 

24.04.2017 - HOPPEN ZUM W UNSCHIPRES Produktsuche O. Blog Hauptseite Angebote Fashion Wohnen ESSen & Trinken Elektronik Mehr Themen Ãœber ...
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